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64. Jahrgang

Was meinen Sie dazu?

Berufsgeheimnis fiir Lehrer?

Priester, Arzte und Juristen kennen die fe-
ste Einrichtung des Berufsgeheimnisses,
und jedermann weiss davon, respektiert die-
ses Geheimnis und vertraut und verlasst
sich darauf, dass es auch eingehalten wird.
Wir sehen leicht ein, dass ein Mensch, der
seine persénlichsten Anliegen einem Prie-
ster anvertraut, der dem Arzt seinen kor-
perlichen Zustand mitteilt, dem Psychiater
seine Seelengeheimnisse offenbart oder ei-
nem Advokaten seine rechtlichen Fragen
unterbreitet und ihn dann mit der Fuhrung
seiner Rechtsgeschéfte betraut, auf unbe-
dingte Diskretion z&hlen mochte. Und er
ist auch bereit, dem Arzt und dem Juristen
ihren entsprechenden Lohn dafir zu be-
zahlen. Die drei Berufssténde sind im Volk
mit Recht hoch geachtet. Sie verdanken ei-
nen guten Teil ihrer Wertschatzung nicht
zuletzt dem Vertrauen des Ratsuchenden
in die absolute Verschwiegenheit.

Alle drei Berufsgruppen geloben zu Beginn
ihrer beruflichen Laufbahn in mehr oder we-
niger feierlicher Art, das Berufsgeheimnis
treu zu bewahren. Berihmt ist besonders
der hippokratische Eid des Arztes.

muss. Immer mehr Schiiler suchen Rat und
Hilte bei ihrem Lehrer, da sie in Fragen der
Berufswahl, der Wahl der weiterfihrenden
Schule, des Berufslehrganges, aber viel-
fach auch in personlichen Angelegenheiten
auf Rat angewiesen sind. Immer mehr wird
der Lehrer auch zum Berater und Vertrau-
ten in zwischenmenschlichen Beziehungen,
bei Schwierigkeiten mit den Eltern und Vor-
gesetzten. Immer mehr Schiiler kehren
auch nach beendeter Schule zum einstigen
Lehrer ihres Vertrauens zuriick bei der Be-
ratung der weiteren Berufsliaufbahn, bei Dit-
ferenzen mit dem Lehrmeister, mit militari-
schen Vorgesetzten, fur den Umgang mit
Behdrden, fiir das Vorgehen bei der Stel-
lenbewerbung. Auch in persdnlichen Fragen
wird der Lehrer immer haufiger ins Ver-
trauen gezogen. So bei Problemen um Ka-
meradschaft und Freundschaft und bei per-
sonlichen Schwierigkeiten der eigenen Ent-
wicklung. Wenn es um solche Fragen des
Vertrauens geht, kommen doch von den
offiziell als «Vertrauensperson mit Berufs-
geheimnis» Pfarrer — Arzt — Jurist fur einen
Schiiler héchstens der Ptfarrer in Frage.

[N Soll nun beim Lehrer nicht auch das Be- Aber Seelsorger besitzen heute fast Sel-
o rufsgeheimnis institutionalisiert werden?  tenheitswert, sind haufig zeitlich hoffnungs-
2 Nachdem noch vor wenigen Jahren eine los Uberfordert, und viele Jugendliche
s solche Forderung als (iberfliissig, ja fast scheuen den Gang zum Priester aus ver-
5 absurd gegolten hétte, ist sie heute wohl schiedenen bewussten und unbewussten
§ viel aktueller geworden. Zahlreiche Grinde  Grunden. Sie ziehen doch meist den ver-
< sprechen heute dafir, dass der Lehrer un-  standnisvollen Lehrer vor, vielleicht einfach,
’ ter ein «Siegel der Verschwiegenheit» ge-  weil sie viel haufiger, namlich taglichen

stellt werden sollte. Hauptgrund ist wohl  Kontakt mit dem Lehrer haben. Einen Arzt

die wachsende private Betreuung, welche in Lebensfragen aufzusuchen, durfte heute
253 der Lehrer dem Schiler angedeihen lassen  kaum mehr in Betracht fallen. Die Zeiten



des geruhsamen Familienarztes liegen lei-
der bereits weit zuriick. Sie sind woh/ spé&-
testens mit der Einfuhrung der Kranken-
kassen-Franchise fiir immer beendet wor-
den. Und die dritte offizielle Person mit Be-
rufsgeheimnis, der Jurist, dirfte fir einen
Schiiler schon ganz ausser Betracht fallen.
In besonderen Féllen miissen Lehrer und
Priester oder auch Lehrer und Arzt zusam-
menarbeiten bei der Betreuung und Bera-
tung eines jungen Menschen. Arzt und Prie-
ster kennen das offizielle Berufsgeheimnis
und kbénnen sich dahinter verschanzen, der
Lehrer aber nicht. Viele Amter, Firmen,
Lehrmeister, héhere Schulen, Kinderheime
usw. geben dem Lehrer Informationen, die
seinen Schiler betreffen und von denen sie
winschen, dass sie mit Diskretion behan-
delt werden. Andererseits miissen diese In-
stitutionen wissen und akzeptieren, dass
der Lehrer nicht beliebig Auskunft erteilen
will und darf Uber den ihm anvertrauten
Schiiler.

Der Schiler selber oder die Eltern wirden
es in vielen Féllen begrissen, z. B. bei Sti-
pendiengesuchen, wenn sie zum vornherein
sicher sein durften, dass das, was sie dem
Lehrer anvertrauen mochten, nicht weiter-
getragen wird, obwoh! ganz selbstverstand-
lich jeder Lehrer ohnehin ihm anvertrautes
Wissen nicht weitergeben wird. Tatséchlich
geht es bei dem postulierten Berufsgeheim-
nis des Lehrers vielmehr um die Institutio-

nalisierung eines bereits weitgehend beste-
henden Zustandes. Aber mir scheint doch
recht wichtig, dass Schdiler, Eltern, Behor-
den und Lehrpersonen offiziell wissen, dass
es das Berufsgeheimnis des Lehrers gibt.
Ein solch offizielles Lehrergeheimnis ist
denn auch geeignet, dem Lehrerstand ver-
mehrtes Ansehen nach aussen, dem Schii-
ler und den Eltern vermehrte Sicherheit zu
geben. Wem gegeniiber miisste nun der
Lehrer das Gelobnis des einzuhaltenden
Berufsgeheimnisses ablegen? Sicher nicht
den Behorden oder der Institution oder dem
Gemeinwesen gegenuber, von denen er ab-
héngig ist, sondern am besten wohl seiner
Berufsorganisation gegeniber. Wie sollte
diese Einfuhrung des offiziellen Berufsge-
heimnisses geschehen? Ich sahe sie am
liebsten in Form einer eigenen Offentlichen
Feier. Hier lédge eine wichtige Zukunfts-
aufgabe fur unseren standig um seine Exi-
stenz und sein Selbstversténdnis kédmpfen-
den Lehrerverein, die auch ihm neues Ge-
wicht verschaffen wirde. Wie lange wére
der Lehrer an sein Geheimnis gebunden?
Natlrlich zeitlebens, selbst auch dann, wenn
er den Lehrerberuf nicht mehr ausibt.

Wir wéren nun froh, wenn Sie sich zu die-
sem Fragenkreis aussern wiirden und bitten
Sie, Ihre Meinung, Zustimmung oder Ableh-
nung oder Bedenken und Begriindung an
die Redaktion unserer Zeitschrift einzusen-
den. Josef Brun-Hool

Aktuelie Kurzmeldungen der «schweizer schule»

CH: Griindung einer Koordinationskonferenz der
Deutschschweizer Hochschulen

Als «flexibler, loser Zusammenschluss» ist auf
Initiative des Rektors der Universitdt Basel, Prof.
Carl Theodor Gossen, in Basel die Koordina-
tionskonferenz der deutschschweizerischen
Hochschulen gegriindet worden. Sie umfasst die
Universitaten von Basel, Bern, Freiburg i. Ue.,
Zurich und die Hochschule flir Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften St. Gallen.

«Auf Grund der &hnlichen Strukturen dieser
Hochschulen und vieler gemeinsamer Probleme
drangt es sich geradezu auf, aktuelle Fragen aus
dem spezifisch deutschschweizerischen Hoch-
schulbereich gemeinsam zu erbrtern», heisst es
im Grindungscommuniqué: «Ein koordiniertes

Vorgehen erscheint im Sinne einer gemeinsamen
Taktik und Strategie in vielen Fallen dringend
wiunschbar.» Die Zielsetzung dieser Koordina-
tionskonferenz der deutschschweizerischen
Hochschulen sei somit mit derjenigen der «Con-
férence universitaire romande» vergleichbar, ver-
stehe sich jedoch zunéchst, wahrend einer mehr-
jahrigen Experimentierphase, lediglich als ein
flexibler, loser Zusammenschluss, ohne Vereins-
charakter. Daher solle auch kein stZndiges Se-
kretariat mit entsprechendem Kostenaufwand ge-
schaffen werden.

CH: Einheitliche Lehrlingspriifungen?

Die praktischen und theoretisch-beruflichen Pri-
fungsanforderungen flir Lehrlinge des gleichen

254



	Berufsgeheimnis für Lehrer?

